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Unternehmen in der Wirtschaftsregion Bruchsal-Bretten können eine Vielzahl von 

Hilfs- und Unterstützungsangeboten von Bund, Land und weiteren Institutionen 

nutzen, um die Corona-Krise zu überbrücken. Infos und Ansprechpartner hierzu, sind 

im Folgenden für Sie zusammengefasst. 

 
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit – aufgrund der aktuellen, dynamischen 

Entwicklungen kann es täglich zu Änderungen kommen. 

 

 

Förderprogramm „Soforthilfe Corona“ Baden-Württemberg 

 

 „Soforthilfe Corona“: Anträge können ab sofort gestellt werden! 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg hat ein 

Soforthilfeprogramm aufgelegt: Gewerbliche Unternehmen, Sozialunternehmen und 

Angehörige der Freien Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in 

einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden und massive 

Liquiditätsengpässe erleiden, werden mit einem einmaligen, nicht rückzahlbaren 

Zuschuss unterstützt.  

  

Anträge können nur bearbeitet werden, wenn sie auf dem angegebenen Online-Portal 

hochgeladen wurden. Hilfestellung bei der Feststellung der Antragsberechtigung 

sowie bei der Beantragung bieten die Kammern. Als Ausfüllhilfe können die FAQs des 

Wirtschaftsministeriums genutzt werden. 

  

Antragsverfahren 

1. Laden Sie das Antragsformular Soforthilfe Corona (PDF) inkl. De-minimis-       

Erklärung herunter und füllen Sie es vollständig an Ihrem PC aus. Nur 

vollständig ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden. 

2. Drucken Sie das vollständig ausgefüllte Formular aus 

3. Unterschreiben Sie (rechtsverbindlich durch einen Vertretungsberechtigten) 

das Formular eigenhändig an der dafür vorgesehenen Stelle 

4. Scannen Sie (oder fotografieren Sie) das Formular mit Ihrer Unterschrift ein. 

5. Speichern Sie das gescannte/ fotografierte Dokument im PDF-Format ab.  

Es können nur vollständig ausgefüllte Formulare im PDF-Format verarbeitet 

werden. Bitte führen Sie gegebenenfalls mehrseitige Dokumente in EIN 

Dokument zusammen. Da nur Dokumente im PDF-Format angenommen  

 

https://assets.baden-wuerttemberg.de/pdf/200325_Antrag_Soforthilfe-Corona_BW.pdf
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werden können, müssen die Dokumente im Datei-Typ PDF gespeichert oder 

über einen Standard-PDF-Drucker gedruckt werden, um das PDF-Format 

sicherzustellen. 

6. Öffnen Sie bitte das Portal der Kammern: www.bw-soforthilfe.de 

7. Geben Sie dort Ihre Kontaktdaten ein und laden Sie Ihr Antragsformular hoch. 

8. Sie werden per E-Mail über den Eingang Ihres Antrags informiert. Die 

zuständige Kammer bestätigt anschließend die Antragsberechtigung und leitet 

den qualifizierten Antrag an die L-Bank zur Bewilligung weiter. Die Finanzhilfe 

wird von der L-Bank unmittelbar auf das angegebene Konto des Antragstellers, 

bzw. des Zuschussempfängers angewiesen. Der Prozess soll insgesamt nur 

wenige Werktage in Anspruch nehmen.  

 

Wie wird gefördert? 

 

Die Soforthilfe erfolgt im Rahmen eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschusses, 

ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten und beträgt bis zu: 

 9.000,- Euro für 3 Monate für antragsberechtigte Soloselbstständige und 

Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten, 

 15.000,- Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten, 

 30.000,- Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten 

Die Obergrenze für die Höhe der Förderung entspricht dem unmittelbar infolge der 

Corona-Pandemie verursachten Liquiditätsengpass oder entsprechenden 

Umsatzeinbruch, max. jedoch den oben genannten Förderbeträgen. 

Die Anzahl der Beschäftigten ergibt sich aus der Berechnung der Vollzeitäquivalente, 

die anhand der Regelungen der KMU-Definition der EU erfolgt. Unternehmen mit bis 

zu 10 Beschäftigten dürfen ihre Auszubildenden bei der Beschäftigtenzahl voll 

anrechnen. 

  

Mehr Infos unter: 

 https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-

aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/ 

 

 

  

www.bw-soforthilfe.de
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
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Informationen des Bundeswirtschaftsministeriums 

 

Telefon:         030 18615 1515 (Hotline speziell für Unternehmen, Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr) 

Internet:       https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 

 

 

 

Individuelle Beratung der Kammern 

 

Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK): 

Die IHK bietet eine Corona-Hotline und umfassende Informationen über 

Hilfsmöglichkeiten für Unternehmen an. 

Telefon:  0721 174-111 

Internet:  www.karlsruhe.ihk.de/corona 

 

 

 

Handwerkskammer Karlsruhe (HWK): 

Die HWK bietet im Service-Center, in der Rechtsberatung und auf der Homepage 

umfangreiche Auskünfte, Informationen und Beratung an 

Telefon:  0721 1600-333 

Internet:  www.hwk-karlsruhe.de 

 

 

  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
http://www.karlsruhe.ihk.de/corona
www.hwk-karlsruhe.de
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Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur 

 

Infos zum Kurzarbeitergeld erteilt der Arbeitgeber-Service der Bundesagentur für 

Arbeit. 

 

Telefon:  0800 4555520 (Mo-Fr 8:00-18.00 Uhr, gebührenfrei) 

Internet: https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-

unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 

 

 

 

Steuerliche Erleichterung und Liquiditätshilfen des Finanzamts  

 

Steuerliche Erleichterung zur Liquiditätssicherung für Freiberufler und kleine Betriebe:  

 Erleichterte Gewährung von Steuerstundungen,  

 Anpassung von Steuervorauszahlungen,  

 leichtere Anpassung der Steuervorauszahlung,  

 Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge,  

 Steuerentgegenkommen der Finanzbehörden für Unternehmen   

unterschiedlichster Art  

 

Passgenaue Infos hierzu kann Ihnen sicher Ihr Steuerberater geben oder das 

Finanzamt Bruchsal  

 

Telefon:  07251 74-0 (die Zentrale vermittelt an die zuständigen Sachbearbeiter – 

bitte Steuernummer bereithalten)  

Internet:  https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/,Lde/Startseite/Ihr+Finanzamt/fa_bruchsal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/,Lde/Startseite/Ihr+Finanzamt/fa_bruchsal
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Kredite und Liquiditätshilfen der Förderbanken KfW, L-Bank und Bürgschaftsbank  

 

Für Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise in Liquiditätsschwierigkeiten 

geraten oder geraten sind, sind Kredite der Förderbanken verfügbar.  

 

1. KfW  

 

Telefon:  0800-5399 001  

Internet:  www.kfw.de  

 

Die KfW versorgt Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler mit Krediten, um 

Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Zugangsbedingungen und Konditionen 

sollen extra für Corona-geschädigte Firmen verbessert werden. Dies gilt für die drei 

bestehenden Programme: 

 

 KfW-Unternehmerkredit (wenn Sie länger als 5 Jahre am Markt tätig sind) 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-

festigen/Fi-nanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/  

 

 KfW-Kredit für Wachstum (wenn Sie länger als 5 Jahre am Markt tätig sind) 

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/KfW

-Kredit-für-Wachstum-(290)/ 

  

 ERP-Gründerkredit (wenn Sie weniger als 5 Jahre am Markt tätig sind)  

 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-

Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Universell-(073_074_075_076)/  

 

Die Beantragung eines KfW-Kredits muss über Ihre Hausbank erfolgen 

(„Hausbankprinzip“). 

 

 

 

 

 

www.kfw.de%20
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Fi-nanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Fi-nanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/KfW-Kredit-für-Wachstum-(290)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/KfW-Kredit-für-Wachstum-(290)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Universell-(073_074_075_076)/
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2. L-Bank 

 

Telefon:  0711 122-2345 

Internet: https://www.l-bank.info/fuer-die-presse/aktuelles/2020/faktenblatt-

corona.html 

 

Die L-Bank unterstützt mit folgenden Programmen: 

 

 Gründungsfinanzierung (wenn Sie weniger als 5 Jahre am Markt tätig sind) 

https://www.l-

bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/gruendungsfinanzierung.html 

 

 Liquiditätskredit (wenn Sie weniger als 500 Beschäftigte haben) 

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit.html 

 

 Wachstumsfinanzierung (wenn Sie länger als 5 Jahre am Markt tätig sind) 

https://www.l-

bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/wachstumsfinanzierung.html 

 

 Weiterbildungsfinanzierung 4.0 (wenn Sie in der Krise Personal qualifizieren 

wollen) 

 Innovationsfinanzierungsfinanzierung 4.0 (wenn Sie in der Krise innovative 

Vorhaben, Digitalisierungsvorhaben und innovative Geschäftsmodelle starten 

wollen). 

 

Die Beantragung dieser Programme muss über Ihre Hausbank erfolgen 

(„Hausbankprinzip“). 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.l-bank.info/fuer-die-presse/aktuelles/2020/faktenblatt-corona.html
https://www.l-bank.info/fuer-die-presse/aktuelles/2020/faktenblatt-corona.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/gruendungsfinanzierung.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/gruendungsfinanzierung.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/wachstumsfinanzierung.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/wachstumsfinanzierung.html
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Weitere Links zur Unterstützung: 
 

 

 Spezielle Hilfen für die Tourismuswirtschaft 

 

Übersicht über Themen und spezielle Informationen für die Tourismuswirtschaft 

erhalten Sie über das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. 

 

Telefon:  05341 875 53400 

Internet:  www.corona-navigator.de 

 

 

 Bürgschaftsbank-Unterstützung 

Internet:   https://www.buergschaftsbank.de/hilfspaket-corona-krise 

 

 

 Kommunale Wirtschaftsförderung Bruchsal 

Ansprechpartner: Birgit Welge, Telefon: 07251/79-5845 

Christine Dimmelmaier, Telefon: 07251/79-257 

Email:     wirtschaftsförderung@bruchsal.de 

 

http://www.corona-navigator.de/
https://www.buergschaftsbank.de/hilfspaket-corona-krise
mailto:wirtschaftsförderung@bruchsal.de

